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Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 20.11.2024 

 
 
Benennung eines neuen stellvertretenden Mitgliedes der Stadt Eschweiler 
in den Lärmschutzbeirat der Forschungsplatz Würselen-Aachen GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
Anstelle von Herrn Ratsmitglied Klaus Fehr wird  
 
 
         
 
zum neuen Stellvertreter für Herrn Technischen Beigeordneten Achim Vogelheim in den 
Lärmschutzbeirat der Forschungsplatz Würselen-Aachen GmbH gewählt.  
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 07.11.2024 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Der bisherige Stellvertreter Herr Ratsmitglied Klaus Fehr wurde in der Sitzung des Rates am 
30.10.2024 zur neuen bürgerlichen Vertretung als Mitglied in den Lärmschutzbeirat der 
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH gewählt. Nun ist ein neuer Stellvertreter für Herrn 
Technischen Beigeordneten Achim Vogelheim zu wählen.  
 
Nach § 50 Abs. 2 GO NRW werden Wahlen, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt oder wenn 
niemand widerspricht, durch offene Abstimmungen, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln, 
vollzogen. Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der 
Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht 
haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  
 
Hinweis: 
Die Bürgermeisterin hat gem. § 40 Abs. 2 GO NRW Stimmrecht.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
   
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
   
 
 
 
Anlagen: 
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